Stellungnahme des Vorstands des KLRÖ zur Diskussion über 
Lebensgemeinschaften von Gleichgeschlechtlichen
Der Katholische Laienrat Österreichs verlangt von der Gesellschaft und dem Staat wie bisher Unterstützung und Förderung für die staatlich geschlossene Ehe als unersetzliche Grundlage für den Bestand, die Ordnung und die Weiterentwicklung der österreichischen Gesellschaft.
Wenn erhebliche Gruppen der Gesellschaft eine umfassende rechtliche Regelung für auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften von Gleichgeschlechtlichen wünschen, die nicht den rechtlichen Voraussetzungen einer staatlich geschlossenen Ehe (von Mann und Frau, mit gegenseitigen Rechten und Beistandspflichten, zur Zeugung und zum Schutz von Kindern) entsprechen, kann im Interesse dieser Lebenspartner auch eine neue Form der rechtlichen Regelung des Zusammenlebens sinnvoll sein.

Aus Sicht des Katholischen Laienrats Österreichs kann es sich dabei nicht um eine mit der staatlich geschlossenen Ehe vergleichbare bzw. ihr gleichgestellte Institution handeln. Daher muss sowohl in den juridischen Bezeichnungen und der Form der Rechtsakte als auch in einzelnen Rechten (z.B. keine Möglichkeit der Adoption; beim Erbrecht und bei vergleichbaren Rechten müssen die Rechte Dritter ausgewogen berücksichtigt werden) klar differenziert werden. 

Ein feierlicher Akt und dafür vorgesehene öffentliche Ressourcen (z.B. Standesamt) müssen der Ehe als einziger gesellschaftlich erwünschter Lebensform vorbehalten bleiben.
